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Regeste

Arbeitsleistung im öffentlichen Interesse (Zivildienst)

Erwägungen

E. 1
Die Beschwerde wird abgewiesen.

E. 2
Verfahrenskosten werden keine erhoben.

E. 3
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

E. 4
[Versand] Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber: Vera Marantelli Urs Küpfer
Versand: 29. Januar 2019

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


